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Betreff: NBS Wendlingen - Ulm 
> Sicherung der Gesamtfinanzierung 
> Erteilung von Baufreigaben in finanzieller Hinsicht 

Bezug: 2 Schreiben der DB Netz AG vom 02.08.2010 -I.NFF 2 Sn/I.NPG 1 (S) Ba- 

Anlagen: - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit Ihren Schreiben vom 02.08.2010 beantragten Sie die Baufreigabe in finanzieller Hinsicht für 

die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Herstellung des Boßler- und des Steinbühltunnels mit 

Baukosten in Höhe von insgesamt 839,5 Mio. €. Bei einem Vergleich mit den veranschlagten Bau-

kosten, die Grundlage der Finanzierungsvereinbarung (FV) waren, fällt auf, dass allein bei den 

Tunnelbauwerken (Z3031 und Z3231) sowie dem Erdbau bzw. dem Transport von Aushubmassen 

(Z3035 und Z3235) Mehrkosten in Höhe von ca. 280 Mio. € zu verzeichnen sind. 

Aus der Erfahrung in anderen Projekten ist nicht zu erwarten, dass derart hohe Mehrkosten inner-

halb der bestehenden FV kompensiert werden können. Darüber hinaus wurden in der Öffentlich-

keit bereits Mehrkosten für das Vorhaben in Höhe von vsl. 865 Mio. € bekannt gegeben. Dennoch 

haben Sie auf eine Fortschreibung der FV im Rahmen der Kostenfortschreibung 2009 / Anpas-

sungsvereinbarung 2010 verzichtet. 
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Unter diesen Voraussetzungen ist die Gesamtfinanzierung des Vorhabens zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht gesichert. In Abstimmung mit dem BMVBS werden daher vorläufig keine Baufreigaben in 

finanzieller Hinsicht erteilt. 

Vor dem Hintergrund der angestrebten Inbetriebnahme im Jahr 2019 stelle ich Ihnen anheim, kurz-

fristig die Fortschreibung der FV auf Basis einer belastbaren Veranschlagung zu beantragen und 

so die Voraussetzungen zu schaffen, dass Baufreigaben erteilt werden können. Die vorliegenden 

Finanzierungsanträge werden insofern zunächst als “nicht gestellt“ betrachtet. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 

 

 

 

gez. Sonntag (elektronisch) 

 

 


